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§ 14 NÖ GL § 14
 NÖ GL - Geschäftsordnung NÖ Landesregierung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.03.2023

(1) Die im Namen des Landes auszustellenden Urkunden sind vom Landeshauptmann oder einem seiner Stellvertreter

und dem zuständigen Mitglied der Landesregierung oder seinem Stellvertreter zu fertigen und mit dem Landessiegel

zu versehen.

(2) Zur Fertigung von Urkunden, die das Land als Träger von Privatrechten berechtigen oder verp ichten, ist das nach

der Geschäftsverteilung (§ 2) zuständige Mitglied der Landesregierung berechtigt. Das zuständige Mitglied der

Landesregierung kann sich bei der Fertigung solcher Urkunden nach den organisationsrechtlichen Vorschriften auch

durch Bedienstete vertreten lassen.
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